
Entgeltverzeichnis

für das Hallenbad der Samtgemeinde Liebenau
gemäß § 4 Abs. 1 der Benutzungsordnung vom 29.07.1998

Aufgrund des Beschlusses des Samtgemeinderates der Samtgemeinde Liebenau 
vom 20.09.2007 wird das Entgeltverzeichnis wie folgt neu gefasst:

A. Tageskarten  

Einzel-Tageskarte 2,50 €
Ermäßigte Einzel-Tageskarte *) 1,50 €

Familien-Tageskarte für bis zu 5 Personen 5,00 €
(Gültig nur am Familienbadetag)

B. Zuschlagkarten für Warmbadetag  

Einzelkarte 0,50 €
      Ermäßigte Einzelkarte *) 0,50 €

C. Zehnerkarte  

Zehnerkarte 22,00 €
Ermäßigte Zehnerkarten *) 12,00 €

Gültig ab dem Tag der Ausstellung für die
Dauer eines Jahres zur Benutzung des 
Hallenbades Liebenau

D. Zehnerkarte für Warmbadetag   

Zehnerkarte 25,00 €
Ermäßigte Zehnerkarte *) 15,00 €

Gültig ab dem Tag der Ausstellung für die
Dauer eines Jahres zur Benutzung des 
Hallenbades Liebenau

E. Saisonkarten  

Saisonkarte  120,00 €
Ermäßigte Saisonkarte *) 65,00 €
Familienkarte (ohne Begrenzung der Kinderzahl)                                       150,00 €

F. Besuchergruppen  



Für Vereine, Verbände und sonstige Organisationen 
je Gruppe ohne Begrenzung der Personenzahl
Grundsätzlicher Netto – Preis je Stunde
(Bezahlung auch bei Abmeldung)

a) mit erforderlicher Schwimmaufsicht 45,00 €
      b) ohne erforderliche Schwimmaufsicht 20,00 €

G. Benutzungsgebühr für Spielgeräte  

Für Vereine, Verbände und sonstige Organisationen
je Gruppe pro Stunde (Netto-Preis) 4,00 €

H. Entgelt für Schwimmunterricht  

Mit dem Entgelt ist ein zeitlicher Umfang 
bis zu höchstens 10 Stunden abgegolten
(inkl. Eintritt)
Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren 50,00 €
Erwachsene 80,00 €

I. Entgelt für Aqua – Jogging – Kurse  

Mit dem Entgelt ist ein zeitlicher Umfang 
bis zu höchstens 10 Stunden abgegolten
(inkl. Eintritt) 65,00 €

J. Entgelt für Wassergymnastik „Aqua – Gym“  

Mit dem Entgelt ist ein zeitlicher Umfang 
bis zu höchstens 10 Stunden abgegolten 
(inkl. Eintritt) 65,00 €

*) Ermäßigte Karten erhalten:

Kinder und Jugendliche (ab Vollendung des 3. bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres), 
Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 des 
Niedersächsischen Schulgesetzes mit Ausnahme des Abendgymnasiums und des Kollegs 
(gegen Ausweis). 

Für Kleinkinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres ist der Eintritt frei. Jedoch 
besteht für diese Kinder die Pflicht, wasserdichte Windeln zu tragen.

Dieses Entgeltverzeichnis tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Das bisherige Entgeltverzeichnis für das Hallenbad der Samtgemeinde Liebenau in der Fas-
sung vom 22.12.2005 tritt gleichzeitig außer Kraft

Liebenau den, 20.09.2007

...........................................................
Samtgemeindebürgermeister 
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